
                                    

 

PARKPLATZVERORDNUNG 
 

 DER GEMEINDE TELFES IM STUBAI 
 
Verordnung der Gemeinde Telfes i. Stubai gem. Gemeinderatsbeschluss vom 
6. Oktober 2008 und 22. Juni 2009 über nähere Bestimmungen zur Schaffung von 
geeigneten Stellplätzen und Garagen (Parkplatzverordnung) aufgrund § 8 Abs. 5 
Tiroler Bauordnung 2001, LGBl.Nr. 94/2001  
 

§ 1 
Anzahl der Stellplätze für bauliche Anlagen 

 
Die Zahl der jeweils erforderlichen Stellplätze oder Garagen für Neu-, Zu- und 
Umbauten wird wie folgt festgelegt: 
 
Arten der baulichen Anlagen       Anzahl der Stellplätze 
 
1)  WOHNBAUTEN 
 
1/1  je Wohnhaus                     2 Stellplätze oder Garagen 
 
1/2  je zusätzliche Wohnung     2 Stellplätze oder Garagen 
 
1/3 Wohnhäuser mit drei   je 3 Wohnungen zusätzlich 
 Wohnungen oder mehr   1 Besucher-Stellplatz 
 
2)  HEIME 
 
2/1  Altenwohnheime         )     für 30 m² Nutzfläche oder       
                              )      je angefangene 8 Betten –  
2/2  Schüler-, Lehrlingsheime   )      1 Stellplatz 
                
2/3  Ledigen-, Studenten-,         für 20 m2 Nutzfläche oder 
     Schwesternheime               je angefangene 2 Betten – 
       1 Stellplatz 
       
2/4  Jugendherbergen                10 Besucher – 1 Stellplatz 
 
3)  SCHULEN 
 
3/1  Kindergärten, Horte, Sonder-      je Klasse oder Gruppenraum - 
     schulen, Volks-, Hauptschulen  1 Stellplatz 
 
4)  PFLEGEANSTALTEN 
       je 2 Zimmer oder je 6 Betten -  

4/1  Pflegeanstalten                1 Stellplatz 



                                    

 

5)  GASTSTÄTTEN, BEHERBERGUNGSBETRIEBE UND PRIVAT- 
    ZIMMERVERMIETUNG 
 
5/1  Hotels, Pensionen ohne        je Fremdenzimmer – 1 Stellplatz 
     Restaurationsteil 
 
5/2  Hotels, Pensionen mit         je Fremdenzimmer – 1 Stellplatz, 
     Restaurationsteil              zusätzlich für je 8 Sitzplätze 
                                    im Restaurant – 1 Stellplatz 
 
5/3  Restaurationen, Tanzlokale,       je 5 Sitzplätze – 1 Stellplatz 
     Ausflugsgaststätten, Raststätten 
 
5/4  Privatzimmervermietung, Gästehaus  je Fremdenzimmer – 1 Stellplatz 
 
6)  VERKAUFSSTÄTTEN 
 
6/1  Läden, Geschäftshäuser        je 30 m² Gesamtnutzfläche –  
                                    1 Abstellplatz, 
                                    mind. jedoch 2 Abstellplätze 
 
6/2  für Einkaufszentren            je 30 m² Gesamtnutzfläche – 
                                    1 Abstellplatz, 
                                   mind. jedoch 2 Abstellplätze 
 
7)  GEWERBLICHE ANLAGEN    
 
7/1  Industrie- und Gewerbetriebe     je 50 m² Betriebsfläche – 
                     1 Stellplatz oder je 5 Be- 
                                    schäftigte – 1 Stellplatz 
 
7/2  Lagerhäuser                    je 100 m² Betriebsfläche – 
                                    1 Stellplatz oder je 5 Be- 
                                    schäftigte – 1 Stellplatz 
 
8)  ÖFFENTLICHE GEBÄUDE, BÜROS, VERWALTUNGS- UND 
 PRAXISRÄUME 
 
8/1  Büro- und Verwaltungsgebäude,   je 25 m² Bürofläche – 1 Stell- 
     Schalter, Abfertigungs- und   platz, mindestens jedoch 1 
     Beratungsräume, Arztpraxen udgl. Stellplatz 
 
9)  VERSAMMLUNGSSTÄTTEN 
 
9/1  Theater, Konzerthäuser, Kongress-  je 10 Sitzplätze – 1 Stellplatz 
     häuser, Mehrzweckhallen udgl. 



                                    

 

9/2  Kinos, Vortragssäle            je 10 Sitzplätze – 1 Stellplatz 
 
10)  SPORTANLAGEN 
 
10/1  Spiel- und Sporthallen   je 100 m² Hallenfläche oder je 
                                    10 Benützer – 3 Stellplätze 
 
10/2  Freibäder                     je 200 m² Fläche –  
       3 Stellplätze 
 
10/3  Hallenbäder                   je 100 m² Hallenfläche oder je 
                                   10 Benützer – 3 Stellplätze 
 
10/4  übrige Sportanlagen udgl.    je 10 Benützer – 2 Stellplätze 
     
 
Falls bei der Ermittlung der Stellplatzanzahl verschiedene Berechnungen möglich 
sein, ist jene zu wählen, die eine niedrigere Stellplatzanzahl ergibt. 
 
Ergibt die ermittelte Zahl eine Dezimalstelle, so ist abzurunden. 
Restsummen sind nicht zu berücksichtigen; 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

                       
Diese Verordnung tritt am 1. Juli 2009 in Kraft. 
 
 
Telfes i. Stubai, am 25.6.2009 
 
 

Der Bürgermeister: 
 
 

Peter Lanthaler 


